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Erwägungen

E. 1
Situation de la communauté de croyance yézidi en Turquie (consid. 4.c-e).

E. 2
Rôle de l’Etat turc. Persécution étatique directe et persécution de tiers soit tolérée, soit
soutenue activement (persécution étatique indirecte, consid. 5).

E. 3
Notion de persécution collective. Les mesures de persécution doivent être ciblées,
fréquentes et durables et en principe dirigées contre tous les membres de la communauté, de
telle sorte que chacun d’entre eux éprouve une crainte fondée d’être lui-même persécuté
avec une grande probabilité (consid. 6.a).

E. 4
Kernbereich ihrer religiösen Persönlichkeit getroffen worden oder gezielten Massnahmen
unterworfen gewesen, die sie ihrer religiösen Identität beraubt hätten. b. Hierzu machen die
Beschwerdeführer geltend, die sie betreffende asylbegründende Gefährdungssituation stehe
in direktem Zusammenhang mit ihrer Zugehörigkeit zur Minderheit der Yeziden. In der
Folge wird unter Hinweis auf umfangreiches Informationsmaterial (Gutachten, Referate,
bundesdeutsche Rechtsprechung sowie anderweitige Asylverfahren in der Schweiz) die
Situation der Yezidi erläutert. Es wird dabei beantragt, die in anderen Asylverfahren bereits
eingereichten Unterlagen beizuziehen. Diesem Antrag entsprechend hat die ARK diese
Unterlagen, nebst den eigenen länderspezifischen Unterlagen, konsultiert. c. Die
Schilderungen der Beschwerdeführer zur Situation der Yeziden anlässlich der Befragungen
sowie in der Rechtsmitteleingabe entsprechen den länderspezifischen Kenntnissen der
urteilenden Behörde. Die Yeziden sind Anhänger eines Glaubens, der alte heidnische
Bestandteile, iranisch-zoroastrische Elemente, islamische (der Islam bildet ursprünglich die
Grundlage) und schamanische (Beerdigung, Traumorakel, Tänze) sowie Elemente aus dem
Christentum (Taufe, Besuch von christlichen Kirchen bei Hochzeiten usw.) und Judentum
(Speisegebote) übernommen hat. Von den Moslems werden sie daher als Ungläubige
bezeichnet. Im Zentrum des yezidischen Glaubens steht der Engel Pfau oder Melek Tau, der
eins ist mit Gott; Gott ist nur der Schöpfer, der Engel Pfau ist das tätige, ausführende Organ.
Die Yeziden praktizieren ihren Glauben geheim; sie unterliegen dem «taqiyeh», das heisst,
sie sollen sich nach aussen defensiv verhalten und Gott und den Engel Pfau nicht
verleugnen, die Gemeinsamkeiten aber dort anerkennen, wo sie mit anderen Buchreligionen
vereinbar sind. Die eine letzte Stufe des «taqiyeh» darf nicht überschritten werden: die
Leugnung Gottes. Aufgrund der zunehmend ausgeweiteten Handhabung dieser defensiven
Haltung ist dem «gewöhnlichen» gläubigen Yeziden der angemessene Einblick in die
Mysterien seiner eigenen Religion abhanden gekommen. Ihm bleibt nur, sich streng an die



auferlegten fünf Pflichten, die für jeden Yeziden jeden Ranges gelten, zu halten
(ausführlich, vgl. Gutachten Sternberg-Spohr, 1988, Zentrale Dokumentationsstelle der
Freien Wohlfahrtspflege für Flüchtlinge e. V. [ZDWF], S. 5 ff.). d. Aufgrund dieser für
Aussenstehende fremd wirkenden Religion, verbunden mit ihren zahlreichen Tabus (u. a.
Essens- und Kleiderregeln) wird den Yeziden bereits ein grundsätzliches Misstrauen, eine
Grundverachtung, entgegengebracht. Folge ist, dass die Yeziden seit Jahrhunderten verfolgt
wurden und werden (Gutachten Sternberg-Spohr, a. a. O., S. 16 f. und S. 25 ff.). Die
Diskriminierungen beginnen bereits für die Schulkinder. Im Jahr 1983 wurde der islamische
Religionsunterricht in allen türkischen Schulen als Pflichtfach eingeführt. Den Yeziden ist
es jedoch unter Androhung der Exkommunikation untersagt, das Glaubensbekenntnis der
Muslime, welches in der 112. Sure des Koran enthalten ist, auszusprechen, weil es den
Engel Pfau verleugnet. Den nicht-islamischen Schülern werden indessen islamische
Religionsstunden zwangsweise erteilt. Auf entsprechende Beschwerden beim
Erziehungsministerium entschied die Behörde, dass alle Kinder am obligatorischen
Religionsunterricht teilzunehmen
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hätten (vgl. Gutachten Sternberg-Spohr, a. a. O., S. 20 f.). Die jungen yezidischen Männer
werden während des 18monatigen Militärdienstes «unvorstellbaren Herabwürdigungen»
ausgesetzt (Düchting J., Auszug aus seiner Abhandlung «Stirbt der Engel Pfau?»
Geschichte, Religion und Zukunft der Yezide-Kurden, Köln 1992). Wer die türkische
Sprache nicht beherrscht, dem wird Lesen und Schreiben in türkischer Sprache mit Prügeln
eingehämmert, da die Nichtbeherrschung der türkischen Sprache oft von den Offizieren und
Unteroffizieren - indoktriniert durch den türkischen Nationalismus - als eigentliche Straftat
angesehen wird. Nebst dem Einsatz zu als niedrig angesehenen Tätigkeiten und weiterer
Schikanen kommen Zwangsbekehrungen und Totschlag sowie Zwangsbeschneidungen im
Militärdienst vor (Gutachten Sternberg-Spohr, a. a. O., S. 17). Junge yezidische Frauen sind
der Gefahr der Entführung und Zwangsheirat ausgesetzt; diese Entführungen sind teils als
regelrechte Strafmassnahmen gegen die Yeziden gedacht. Es kommen Benachteiligungen
durch muslimische Nachbarn hinzu, welche bis zu körperlichen Misshandlungen gehen
können. Sodann bestehen erhebliche wirtschaftliche Diskriminierungen. Die Erträge im
Handel kommen für die Yeziden weit unter dem eigentlichen Wert der Ware zu stehen, was
die ohnehin schlechte wirtschaftliche Lage noch verschärft. Es wird in den Heimatregionen
der Yeziden eine eigentliche Vertreibungspolitik durch kurdische (muslimische)
Grossgrundbesitzer (sogenannte «Aga’s») und ihre Clans betrieben, die ein grosses
Interesse am Land der Yeziden haben. Durch das grosse Staudammprojekt (GAP) im Raum
Viransehir - aus dem auch die Beschwerdeführer stammen - wird das Land der Yeziden für
die Grossgrundbesitzer noch wertvoller; mithin bewirkt dieses Projekt jedenfalls für die
Yeziden keine wirtschaftliche Förderung. Diese geraten vielmehr unter noch grösseren
Druck der «Aga’s», da der Wert der Ländereien steigt und ein möglicher Reichtum von
Yeziden kaum hingenommen wird. e. Diese Diskriminierungen verschärfen sich zusätzlich
durch weitere, auf die Yeziden zutreffende, Besonderheiten: Durch die anhaltende
Verdrängungspolitik leben mittlerweile nur noch wenige Yeziden in der Türkei, weshalb es
ihnen nicht mehr möglich ist, sich hinter einen eigenen Stamm zurückzuziehen und Schutz
bei befreundeten Grossfamilien - vor deren Abwanderung waren dies oft Christen - und
Clans zu suchen. Zudem verfügen sie durch die ständige wirtschaftliche Diskriminierung
auch nicht über die finanziellen Mittel, eine Lobby für sich zu kaufen. Eine weitere
Besonderheit ist die archaische Gesellschaftsstruktur in der Türkei, in der die Yeziden - von



den Grossverbänden her betrachtet - die unterste Stufe einnehmen. Demgegenüber sind die
muslimischen Grossverbände (türkischer und kurdischer Ethnie, wobei namentlich der
Grossverband der muslimischen Türken im Besitz der obersten Macht ist) die Träger einer
Macht, die durch den Islam legitimiert ist. Grundprinzip des Islam ist die Ungleichheit der
Menschen, wobei die Muslims die wertvollste Gruppe sind. Die Angehörigen anderer
Buchreligionen (Juden, Christen usw.) werden gerade noch geduldet, während den
Angehörigen der Religionen ausserhalb der Muslims und der Gemeinschaften der
Buchreligionen vor Gott und den Muslimen kein Recht auf Existenz zukommt. Da der
Yezide nebst dem Schöpfer (Gott) den Engel Pfau verehrt, durchbricht er zudem die
Einzigkeit Gottes, weshalb der Yezide der moralisch Verkommenste ist. Diese Einstellung
der Muslims gegenüber den Yeziden ist mithin geprägt durch
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diese verinnerlichte religiös geprägte archaische Gesellschaft, womit so gut wie keine
Hemmschwelle besteht, die den Muslim an seinem Umgang mit Yeziden hindern könnte.
Es entsteht eine dauernde, latente Spannung, die aus den nichtigsten Gründen zur Explosion
führen kann, das heisst es kommt in diesen schlimmsten Fällen zu Frauenraub, Diebstahl,
Totschlag und Mord. Das Fehlen dieser Hemmschwelle kommt auch im obengenannten
Verhalten der Aga’s gegenüber den Yeziden zum Ausdruck (aus einem Referat von Prof.
Dr. Dr. Wiessner Gernot, Yezidi in ihrer türkischen Heimatregion, Archaische Strukturen
der Gesellschaft Ostanatoliens). 5. Es stellt sich im Zusammenhang mit den obigen
Ausführungen die Frage nach der Rolle des türkischen Staates. Dieser hat vor allem nach
1980 in vielen yezidischen Dörfern Moscheen errichten lassen - mit dem Ziel der
Verdrängung. Mit der Aufhebung des Kriegsrechts am 19. Juli 1987 und dem dabei
eingeleiteten Prozess einer «Redemokratisierung» hat sich die Situation für die Yeziden
noch verschlechtert: Denn im Rahmen dieses Redemokratisierungsprozesses wurde über -
damals - acht Provinzen im Südosten der Türkei der Ausnahmezustand verhängt. Es wurde
das Amt eines Sondergouverneurs mit weitreichenden Sondervollmachten eingeführt.
Dieser Sondergouverneur handelte mit staatstreuen kurdischen Stammeschefs und
Grossgrundbesitzern Verträge aus, in denen jenen Straffreiheit für Straftaten zugesichert
wurde, die sie als Dorfschützer begehen würden. Dadurch wurden jene Taten legalisiert,
welche diese Aga’s und ihre Clans in «Ausübung ihrer hoheitlichen Funktionen als
Dorfschützer» begingen (vgl. statt vieler Gutachten Sternberg-Spohr, a. a. O., S. 74 f.).
Aufgrund dieser Sachlage können indessen die Aga’s und ihre Clans durchaus als
halbstaatliche Organe bezeichnet werden, die mit der Billigung und gar auftrags des Staates
agieren. Andererseits sind beispielsweise seit 1991 - abgesehen vom obengenannten
Staudammprojekt - keine Investitionen mehr in der Heimatregion der Yeziden getätigt
worden. Gesetze werden mitunter willkürlich, rassistisch angewendet. Die zu erduldenden
Schikanen während des Militärdienstes sind dem Staat ebenfalls direkt anzulasten (vgl.
auch nicht publ. Urteil der ARK vom 23. März 1994 i. S. D. A., E. 8.d). Der türkische Staat
wäre grundsätzlich in der Lage, die Yeziden zu schützen (aus: Niederschrift über die
Fortsetzung einer mündlichen Verhandlung des 11. Senats des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs vom 2. Mai 1991, Aussagen des als Sachverständigen Geladenen,
Prof. Dr. Dr. G. Wiessner, S. 12), unterlässt dies jedoch ebenso wie er davon absieht, die in
der türkischen Gesellschaft vermehrt auftretenden Re-Islamisierungstendenzen zu
unterbinden. Dass bezüglich der verschiedenen, belegten Schikanen im Militärdienst (vgl.
oben Ziff. 4 Bst. d) geeignete Massnahmen seitens des Staates ergriffen würden, um
Übergriffe auf yezidische Soldaten durch muslimische Soldaten oder ranghöhere



Vorgesetzte zu verhindern beziehungsweise erfolgte Übergriffe zu ahnden, lässt sich nicht
erkennen. Ebenso werden die Grossgrundbesitzer und ihre Clans vom Staat in ihren auf
Vertreibung der Yeziden hinzielenden Übergriffen nicht gehindert, sondern noch geschützt
und aktiv unterstützt, indem beispielsweise der Staat mit diesen Grossgrundbesitzern bei
der Flucht der Yeziden zusammenarbeitet (ausführlich dazu Gutachten Sternberg-Spohr, a.
a. O., S. 87 ff.). Die moralische Rechtfertigung für diese Haltung des türkischen Staates
wird dabei im Islam begründet, der die Verdrängung der Ungläubigen zum Ziel hat (aus:
Niederschrift [...] vom 2. Mai 1991, a. a. O., S. 12 f.). Dieses teils passive Gewährenlassen
und Billigen, teils
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aktive Unterstützen der von muslimischer (kurdischer und türkischer) Seite erfolgenden
Übergriffe auf die Yeziden ist dem Staat daher insgesamt als mittelbare Verfolgung
anzulasten. 6.a. Es ist im Zusammenhang mit den bisherigen Erwägungen zu prüfen, ob die
obengenannten direkten und mittelbaren staatlichen Massnahmen in ihrer Art und Weise
geeignet beziehungsweise genügend sind, um für die Glaubensgemeinschaft der Yeziden
von einer Kollektivverfolgung zu sprechen. Das Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 (AsylG,
SR 142.31) unterscheidet nicht, ob sich eine Gefährdung auf ein Individuum oder auf ein
Kollektiv bezieht. Indessen sind die in Art. 3 AsylG (abschliessend) aufgezählten
flüchtlingsrelevanten Verfolgungsmotive wie Rasse, Religion, Nationalität, soziale Gruppe
teils schon von ihrer Definition her mit dem Begriff «Kollektiv» verbunden (vgl. Werenfels
Samuel, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Bern u. a. 1987, S.
209). Die Schweizerische Asylpraxis behandelt die Frage der Kollektivverfolgung über die
Grundsätze der begründeten Furcht, welcher eine Doppelnatur in dem Sinn zukommt, dass
einerseits individuelle Massnahmen gefordert werden, andererseits aber auch Massnahmen
für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft genügen, die sich gegen (andere) Personen
richten, die in derselben Lage wie der Betroffene sind. Indessen genügt dabei gemäss Lehre
und Praxis allein die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv, welches in seinen spezifischen
Eigenschaften Ziel einer Verfolgungsmotivation ist, in der Regel nicht, um die
Flüchtlingseigenschaft zu begründen (vgl. Werenfels, a. a. O., S. 211 und dort Fn. 90 mit
Hinweis auf das Handbuch des Hochkommissariats der Vereinten Nationen für Flüchtlinge
[UNHCR]). Demzufolge müssen auch bei der Frage der Kollektivverfolgung besondere
Umstände hinzukommen, damit bereits aufgrund der blossen Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Kollektiv die Ernsthaftigkeit der Nachteile oder Begründetheit der Furcht
gemäss Art. 3 AsylG als erfüllt beurteilt werden können, wobei natürlich vorausgesetzt
wird, dass die Verfolgung aus den flüchtlingsrelevanten Motiven der Rasse, der Religion,
der Nationalität oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe erfolgt.
Dieses Erfordernis hinsichtlich weiterer, besonderer Umstände findet seine Rechtfertigung
darin, dass die Feststellung, ob sich eine Verfolgung auf ein Kollektiv bezieht, unter
Umständen schwierig sein kann. Als erstes, unbestrittenes Erfordernis wird der Betroffene
seine Zugehörigkeit zum entsprechenden Kollektiv nachweisen müssen. Sodann ist analog
der Prüfung einer geltend gemachten Individualverfolgung zu prüfen, ob die gegen das
Kollektiv erfolgte Massnahme in ihrer Art und Weise gezielt nur auf dieses Kollektiv
gerichtet ist, mithin über das hinausgeht, was andere Kollektive an Nachteilen und
Übergriffen hinzunehmen haben. Die als gezielt gegen ein Kollektiv gerichtet beurteilten
Massnahmen müssen sodann eine gewisse Intensität aufweisen, um dem Anfordernis der
ernsthaften Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 1 AsylG zu genügen. Analog der Prüfung der
Intensität einer individuell geltend gemachten Massnahme wird die genügende Intensität



mit Bezug auf gegen das Kollektiv gerichtete Massnahmen zu bejahen sein, wenn es sich
um Eingriffe handelt, die das Leben gefährden, die körperliche Integrität verletzen sowie -
im Fall von Freiheitsbeschränkungen - von einer gewissen Dauer sind oder zumindest in
ihrer Gesamtheit mit einer
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gewissen Häufigkeit vorkommen. Aus der Verfolgung einzelner, zum Kollektiv gehöriger
Personen, kann dabei nicht ohne weiteres auf die Verfolgung des Kollektivs geschlossen
werden (vgl. Werenfels, a. a. O., S. 210). Die gezielten, häufigen und andauernden
Massnahmen müssen sich grundsätzlich gegen alle Mitglieder des Kollektivs richten, so
dass der Einzelne aus der erheblichen Wahrscheinlichkeit heraus, selbst verfolgt zu werden,
begründete Furcht hat. b. Von den oben (Ziff. 5) dargelegten direkten und mittelbaren
staatlichen Massnahmen gegen die Yeziden ist die übrige Zivilbevölkerung der Türkei nicht
gleichermassen betroffen. Diese Verfolgungsmassnahmen gehen in ihrer Form vielmehr
weit über das hinaus, was heute andere religiöse oder ethnische Gruppen der Türkei an
Benachteiligungen und Schikanen hinzunehmen haben; mithin sind diese Übergriffe und
zahlreichen Diskriminierungen als gezielt gegen die Glaubensgemeinschaft der Yeziden
gerichtet zu bezeichnen. Diese Massnahmen erreichen zudem in ihrer Gesamtheit - ständige
Eingriffe in die körperliche Integrität sowie willkürliche, immer wiederkehrende
Beschränkungen der Freiheit - auch die im Sinne von Art. 3 AsylG vorausgesetzte
Intensität; mithin wird durch diese Verfolgungsmassnahmen das Leben der Yeziden im
Herkunftsstaat wenn nicht gar verunmöglicht, so doch in unzumutbarer Weise erschwert.
Durch diese gezielten Massnahmen wie zwangsweiser Schulunterricht des Islam,
Entführung von Frauen und Kindern zu Zwangsislamisierung und -heirat, bewusster
Missachtung der Tabus der Yeziden durch die türkischen Behörden (Gutachten
Sternberg-Spohr, a. a. O., S. 16) und so weiter werden zudem die Yeziden entgegen der
Auffassung der Vorinstanz im Kernbereich ihrer religiösen Persönlichkeit getroffen und
ihrer religiösen Identität beraubt. Diese Eingriffe sind geeignet, die Yeziden mitunter in
schwere Gewissensnöte zu stürzen, insbesondere wenn es zu Kindesentführungen - um
diese in einem anderen Glauben zu erziehen - oder zu Zwangsheiraten, um so die religiöse
Minderheit zu schwächen, kommt (vgl. Kälin Walter, Grundriss des Asylverfahrens, Basel
und Frankfurt a. M., S. 56). Diese Massnahmen sind in ihrer Gesamtheit daher auch
geeignet, bei der Gemeinschaft der Yeziden einen unerträglichen psychischen Druck zu
bewirken. Bei dieser Sachlage ist unerheblich, ob der einzelne Yezide über diese, die ganze
Glaubensgemeinschaft betreffenden, Verfolgungsmassnahmen hinausgehende Massnahmen
erlitten hat oder solche mit guten Gründen befürchtet; es genügt mit Bezug auf die Yeziden
für die Bejahung der Gezieltheit und der Intensität der Massnahme und damit für die
Bejahung einer Verfolgung, dass der Betroffene Mitglied dieser Minderheit ist und jederzeit
mit dieser Verfolgung zu rechnen hat (vgl. Kälin, a. a. O., S. 85). 7.a. Nach dem Gesagten
ist hinsichtlich der Glaubensgemeinschaft der Yeziden von einer gezielten Gruppen- oder
Kollektivverfolgung auszugehen; mithin ist allein die Zugehörigkeit zu dieser Zielgruppe
als Indiz dafür zu werten, dass bei jedem einzelnen Angehörigen begründete Furcht vor
Verfolgung vorliegt. Die Anforderungen an die begründete Furcht in einer solchen
staatlichen, gezielt und intensiv gegen eine bestimmte Zielgruppe gerichteten Verfolgung
sind dadurch herabgesetzt (vgl. Achermann Alberto / Hausammann Christina, Handbuch
des Asylrechts, 2. Aufl., Bern und Stuttgart, S. 92). So lässt es die begründete Furcht für
eine Asylgewährung auch genügen, wenn Personen verfolgt wurden, die sich in der
gleichen Lage wie der einzelne Betroffene befanden; mithin ist nicht nur das individuelle



Schicksal zu
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berücksichtigen, sondern insbesondere sind die objektiven Umstände und das Umfeld
gleichermassen miteinzubeziehen. Es kann daher aufgrund der Verfolgung eines Kollektivs
- wie vorliegend der Yeziden - durchaus der Schluss gezogen werden, dass der einzelne
Angehörige dieser Gruppe mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit bereits gefährdet ist, bevor
beziehungsweise ohne dass er bereits konkreten Massnahmen ausgesetzt war oder ist. Vom
einzelnen Betroffenen, sich auf die Verfolgung des Kollektiv Berufenden, ist zu erwarten,
dass er seine Zugehörigkeit zu diesem Kollektiv sowie - wobei den individuellen
Möglichkeiten des einzelnen Rechnung zu tragen ist - die Zustände und
Verfolgungsmassnahmen zumindest glaubhaft machen kann. Je mehr es sich bei den
Zuständen im Verfolgerstaat um allgemeine und öffentlich bekannte Begebenheiten handelt
- wie dies vorliegend der Fall ist -, um so weniger muss der Betroffene den Nachweis dafür
erbringen (vgl. Werenfels, a. a. O., S. 139 und 209 f., Kälin, a. a. O., S. 78). b. Vorliegend
haben die Beschwerdeführer glaubhaft dargetan, der Glaubensgemeinschaft der Yeziden
anzugehören. Wie oben dargelegt, ist diese Gemeinschaft einer gezielt gegen sie
gerichteten, in ihrer Art und Weise den Anforderungen an die Intensität genügenden
Verfolgung ausgesetzt, welche für die Yeziden auch einen unerträglichen psychischen
Druck bewirkt. Als Angehörige der Yeziden haben die Beschwerdeführer demnach
ungeachtet der Frage, ob sie bereits solche Massnahmen erlitten haben (was vorliegend
ohnehin zu bejahen wäre, ...), besonderen Anlass, eine solche Verfolgung mit guten
Gründen zu befürchten. Aufgrund dieser Feststellung erfüllen die Beschwerdeführer
demnach die Flüchtlingseigenschaft bereits aufgrund der Tatsache, dass sie der
Glaubensgemeinschaft der Yeziden angehören (Kälin, a. a. O., S. 78, S. 85). c.
Asylausschlussgründe im Sinn von Art. 8 AsylG sind aufgrund der Akten vorliegend keine
gegeben. In Gutheissung des Hauptbegehrens der Beschwerdeführer ist die angefochtene
Verfügung daher aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, den Beschwerdeführern Asyl
zu gewähren. [5] Vgl. oben Fussnote 1, S. 239. [6] Cf. ci-dessus note 2, p. 240. [7] Cfr.
sopra nota 3, pag. 242.
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